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Knalliges und Jazziges
BEI PIT Michelle Labonte, Barbara Boll und Co. laden zur „geilen Sause“ ein

BÜRSTADT. „Sie braucht kei-
ne Bühne und keinen Verstär-
ker – sie ist ein echter Hingu-
cker, eine starke Frau mit einem
Power-Instrument. Sie ist ein
echtes Kind des Rhein-Neckar-
Dreiecks, ausgebildete Saxofo-
nistin. Seit einigen Jahren spielt
sie mit drei Kolleginnen als
FAMDÜSAX und tourt sehr er-
folgreich durch die Republik.
Michelle Labonte begeistert ihr
Publikum mit immer neuen
Klangfarben und präzisen
Rhythmen, die sie aus ihrem
goldfarbenen Instrumenten he-
rauskitzelt, so urteilen andere
über die in Deutschland gefrag-
te Saxofonistin.
Am Mittwochabend war die

Künstlerin wieder mal bei der
allmonatlichen Jam „Bei Pit“
mit von der Partie. Labonte, die
von keinem Geringeren als
James Brown persönlich auf sei-
ne Welttournee mitgenommen
wurde, machte pünktlich zur
Monats-Live-Party in Bürstadt
Halt und sorgte im Speise- und
Musiklokal von Marisa und Pe-
ter Ruh für knackige Töne.
Schon früh übernahm die
Powerfrau am Sax – gemeinsam
mit ihrer ebenso kraftvollen
Kollegin Barbara Boll am Mik-
rofon – das Kommando im vol-
len Nebenzimmer der Kultknei-
pe in der Nibelungenstraße. Mi-
chelle Labonte, die von Musik-
kennern wie beispielsweise Jür-
gen Schwinn, der selbst Saxo-
fon spielt, mit Größen wie
Candy Dulfer oder Barbara
Thompson auf eine Stufe ge-
stellt wird, sorgte schon zu Be-
ginn der „narhallarmarschfrei-
en“ Partienacht im rauch-
schwangeren „Jamkeller“ mit
Titeln wie „Giving all up to
you“ für den richtigen Groove.
Zusammen mit ihren Jungs Pat-
rick Embach, Patrick Schneller,

Matthias Klöpsch und Bassist
Jörg Feser, der für viel Druck
sorgte, steigerten die beiden
Frontfrauen die Stimmung ge-
schickt und wohl dosiert von Ti-
tel zu Titel und von Set zu Set.
Die ausgewählten Livestücke,
gingen quer durch fast alle von
den Musikern bevorzugten Stil-
richtungen. Rockballaden, knal-
ligen Popnummern und viel Jaz-
ziges wurde den Zuhörern ge-
boten bei der Februar-Jam.
Die meisten anwesenden Mu-

sikfans aller Altersgruppen sind
mittlerweile als echte „Stamm-

gäste an jedem ersten Mittwoch
eines Monats“ zu bezeichnen
und genossen die vielen bluesi-
gen und samtigen Töne des Sa-
xofons, das mit der vollen Stim-
me von „Babs“ Boll und den oft
sehr einfühlsamen Gitarren-
klängen von Matthias Klöpsch
super harmonierte. Hymnen
wie „Lay down Sally“, „Time af-
ter Time“ oder auch „Ride like
the Wind“ luden zum Mitträu-
men, Mitsingen, Mittanzen und
Mitklatschen ein – schon zu Be-
ginn des zweiten von drei Sets
herrschte echte Wohlfühl-Stim-

mung vor und auf der Bühne.
Auch die Musikkollegen wie die
beiden Lampertheimer Frank-
Willi Schmidt und Bernd
„Schepper“ Schäfer, die nur
„einfach so zum Mitgrooven“
gekommen waren, ließen sich
von der guten Laune und der
musikalischen Power der in die-
ser Zusammensetzung erstmals
aufgetretenen Formation anste-
cken und machten „echt Party“.
Patrick Embach und Co. ließen
es richtig krachen und hatten
sichtlich selbst den größten
Spaß an ihrer Musik. Die unver-

krampfte Atmosphäre der „all-
monatlichen Proben mit Publi-
kum“, so Patrick Embach, und
die Freude aller Musiker am ge-
meinsamen Improvisieren sind
sicher ein Grund für die seit vie-
len Jahren immer wieder erfolg-
reichen Sessions im Lokal „Bei
Pit“ und der entscheidende Fak-
tor dafür, dass der Funke von
den Künstlern zu ihren Fans re-
gelmäßig überspringt.
So war es auch in dieser Mitt-

wochnacht nicht verwunder-
lich, dass Barbara, Michelle,
ihre Kollegen und die zahlrei-

chen Musikliebhaber und Fans
eine „geile Sause“, so ein Besu-
cher, veranstalteten und den
Abend mit vielen bezeichnen-
den Hits wie beispielsweise „It´s
raining Men“ von den Weather-
Girls feierten. Alt und Jung lie-
ßen sich von der Gute- Laune-
Show der Musiker anstecken
und groovten gemeinsam in
den zweiten Februar.

Von
Wolfgang Behne
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Barbara „Babs“ Boll (Foto links) und Michelle Labonte (Foto rechts) heizen dem Publikum „Bei Pit“ mit jazzigen Tönen ein. Fotos: AfP Asel

Partner mit der
kalten

Schnauze
BÜRSTADT (bth/red). Alle

zwei Jahre ist es soweit, dass
die Bürstädter Boxerfreunde
sich und den besten Freund des
Menschen in einer Ausstellung
präsentieren. Gemeint sind frei-
lich nicht die Boxsportler und
ihre Sparringspartner, sondern
alle Hundeliebhaber samt de-
ren tierisches Gefolge.
Die Gruppe Bergstraße lädt

am 25. März auf den Übungs-
platz in Bürstadt ein. Als beson-
dere (Fach-)Gäste erscheinen
Roland Bebber und Uwe Wer-
ner.
Ob eingefleischter Boxer-

Freund oder bloß neugieriger
Laie: Besuchern soll eine span-
nende Ausstellung geboten
werden. Ebenfalls wird um
zahlreiche Meldungen gebeten.
„Wir werden uns wieder alle
Mühe geben, den Tag zu einem
Erlebnis werden zu lassen“,
heißt es in der offiziellen Ankü-
digung.
Die Leitung und Meldestelle

liegt – wie seit 20 Jahren – bei
Barbara Ossig, Telefon und Fax
06251/53915. Der Melde-
schluss ist Sonntag, 18. März.
Das Richten der Veranstaltung
beginnt um 10 Uhr.

KURZ NOTIERT

www.buerstaedter-
zeitung.dew
MEHR BILDER

. „Es ist Aufgabe des Klubs,
die Zucht des Deutschen Boxers
nach den durch den Standard
vorgegebenen Richtlinien zu er-
halten“, heißt es in den Grund-
sätzen desVereins. Dementspre-
chend möchte man am 26. Feb-
ruar auf dem Übungsplatz einen
Workshop zum Thema „Anato-
mie & Ausstellung” anbieten.

. Nähere Informationen sowie
die Meldeformulare gibt es im
Internet unter: www.boxer-
klub-bergstrasse.de.

HINTERGRUND

BÜRSTADT. Mit der Proble-
matik ungedeckter Kosten einer
notwendigen auswärtigen
Unterbringung naher Angehöri-
ger im Pflegefall sind viele Fa-
milien konfrontiert. Oftmals rei-
chen die Rente und die Leistun-
gen der Pflegeversicherung hier-
für nicht aus. Wer sich rechtzei-
tig mit diesem Thema beschäf-
tigt, sorgt zumindest dafür, dass
das Familienvermögen, insbe-
sondere das Eigenheim, auf die
nächste Generation übertragen
wird, damit im Falle ungedeck-
ter Pflegekosten dieses nicht
deswegen verkauft werden
muss.
Dies setzt allerdings voraus,

dass zwischen der Übertragung
und dem Eintritt einer solchen
Bedürftigkeit mehr als zehn
Jahre taggenau vergangen sind.
Ist diese Frist noch nicht verstri-
chen, haftet der Übernehmer
für vom Sozialamt verauslagte
Pflegeheimkosten bis zur Höhe
des Verkehrswerts der übertra-
genen Immobilie. Entscheidend
ist der Wert zum Zeitpunkt der
Übergabe. Er haftet also nicht
mit seinem sonstigen Vermö-
gen, seine Haftung ist insoweit
auf diesen Verkehrswert be-
grenzt. Werden, wie allgemein
üblich, im Rahmen von Überga-
beverträgen Gegenleistungen
vereinbart, wie etwa eine Pfle-
geverpflichtung, ist deren Wert
vom Verkehrswert der Immobi-
lie in Abzug zu bringen.
Werden ohne ausdrückliche

Absprachen vom Übernehmer,
in der Praxis meist den Kin-

dern, über Jahre hinweg finan-
zielle Gegenleistungen er-
bracht, kommt es auf den Ein-
zelfall an. Auch wenn alle ver-
einbarten oder tatsächlich er-
brachten Gegenleistungen
mehr als 50 Prozent des Wertes
des Übergabeobjektes ausma-
chen, handelt es sich dennoch
um eine, wenn auch gemischte,
Schenkung.
Dies hat der Bundesgerichts-

hof in einer im vergangenen
Oktober ergangenen Entschei-
dung klargestellt, in welchem es
um folgenden Fall ging: das zu-
ständige Sozialamt verklagte
den einzigen Sohn seiner im
Jahr 2009 verstorbenen Mutter.
Diese war Eigentümerin eines
Wohnhauses mit Gewerberäu-

men. In diesem Wohnhaus
wohnte der beklagte Sohn mit
seiner Familie, seine Mutter
und zunächst auch seine Groß-
mutter.
Ab dem Jahre 1976 wurden an

den Gebäuden mehrfach Um-
baumaßnahmen vorgenom-
men, von denen der Beklagte
behauptet, er und seine Ehefrau
hätten diese bezahlt und um-
fangreiche Eigenleistungen er-
bracht. Deren Umfang und de-
ren Wert sind im Einzelnen
streitig. Das klagende Sozial-
amt hat für diese Maßnahmen
einen Wert in Höhe von rund
117000 Euro zuletzt nicht
mehr bestritten, während der
Sohn einen Wert von mindes-
tens zirka 265000 Euro be-
hauptet.
Mit notariellem Vertrag im

Jahr 2002 übertrug die Mutter
die Immobilie an ihren Sohn,
wobei die Mutter sich ein
Wohnrecht für die Wohnung im
Erdgeschoss vorbehielt und der
Beklagte sich zu Pflegeleistun-
gen verpflichtete. Anfang 2003
zog die Mutter in ein Pflege-
heim. Ende des selben Jahres
verkaufte der Sohn das Grund-
stück zu einem Kaufpreis von
215000 Euro, nachdem er zu-
vor das Wohnrecht und die
Pflegeverpflichtung gegen eine
Zahlung von 18000 Euro abge-
löst hatte.
Das klagende Sozialamt ge-

währte der Mutter des Beklag-
ten von 2005 bis 2007 Sozialhil-
feleistungen in Höhe von rund
45000 Euro und verlangt die-
sen Betrag nunmehr vom Be-
klagten wegen der Hausübertra-
gung im Jahre 2002. Das erst-

instanzlich zuständige Landge-
richt hat der Klage stattgege-
ben.
Das Oberlandesgericht wies

auf die Berufung des Sohnes die
Klage mit der Begründung ab,
es liege überhaupt keine Schen-
kung vor. Nach den vorstehend
genannten unstreitigen Zahlen
belaufe sich nämlich die Gegen-
leistung des Sohnes auf rund 68
Prozent des Verkehrswerts der
Immobilie. Wenn aber, wie hier,
der Wert der Schenkung mit 32
Prozent weniger als die Hälfte
des Gesamtwerts der Immobilie
betrage, könne von keiner
Schenkung mehr gesprochen
werden. Einer solchen pauscha-
len Abgrenzung, die darauf ab-
stellt, ob die Gegenleistung des
Übernehmers mehr oder weni-
ger als die Hälfte des geschenk-
ten Grundstücks betrage, hat
der Bundesgerichtshof eine kla-
re Absage erteilt.
Es muss stets auf den Einzel-

fall abgestellt werden und abge-
sehen von geringfügigen Wert-
differenzen, der Schenkungsan-
teil gegenüber dem Sozialamt
ausgeglichen werden. In diesem
Zusammenhang muss jedem
Kind, welches umfangreiche In-
vestitionen, auch solche in
Form von Eigenleistungen, in
das Hausgrundstück seiner El-
tern vornimmt, dringend gera-
ten werden, hierüber Vereinba-
rungen zu treffen, da ansonsten
die Gefahr besteht, dass diese
im Streitfall nicht anerkannt
werden, weil hierüber Nachwei-
se fehlen und zudem die rechtli-
che Beurteilung solcher Leis-
tungen höchst problematisch
sein kann.

Hausübergabe und
Pflegeheimkosten

SOZIALHILFE Haftung des Beschenkten

Von
Michael Bohrmann

. Der Autor ist Rechtsanwalt
und Notar, Fachanwalt für Fa-
milienrecht, Kaiserstraße 17,
68623 Lampertheim, Telefon
06206/9374600, E-Mail: in-
fo@kanzleibohrmann.de, Inter-
net www.anwalt-bohrmann.de.

Wir wollen nicht trauern,
dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür,
dass wir sie gehabt haben.

Wir nehmen Abschied von Frau

Margot Bauer
geborene Schütz

* 27. 5. 1927 - † 28. 1. 2012

Deine Kinder mit Familien
Enkel und Urenkel
sowie alle AngehörigenBobstadt, den 3. 2. 2012

DieTrauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung ist am Dienstag, dem 7. 2. 2012,
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Bobstadt.
Von Beileidsbezeugungen in der Trauerhalle und am Grab bitten wir abzusehen.
Es liegt ein Kondolenzbuch auf.

Trauer & Erinnerung


